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FIFA-Projektbeschreibung (Langfassung)
Projektträger

     
Projektname
     
Bitte nutzen Sie diesen Vordruck

a)
für die Projektskizze vor der Beratung: Bitte stichwortartig ausfüllen!
b)
zur Antragstellung: Bitte vollständig ausfüllen!
Bitte stellen Sie in den folgenden Formularfeldern Ihre konkreten Projektbeiträge zu den jeweiligen Qualitätskriterien und Unterkriterien in der vorgegebenen Reihenfolge unter Voranstellung der Gliederungsnummer dar. Bitte beachten Sie außerdem die „Besonderen Hinweise zur Projektbeschreibung und zur Antragstellung“ auf der letzten Seite. Die Projektbeschreibung darf 10-15 Seiten nicht überschreiten. Die Querschnittsziele müssen durchgängig bei allen Qualitätskriterien und Unterkriterien berücksichtigt werden.
0.
Zusammenfassendes Einleitungskapitel (Kernkriterium 1 des Leitfadens Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung) mit Beitrag zur Chancengleichheit bzw. Diversity Management (frauenspezifischer Ansatz) (max. 2 Seiten)
     
1.
Die fachliche und administrative Kompetenz des Antragstellers und ggf. seiner Kooperationspartner zur Durchführung des Projektes (max. 1,5 Seiten)

Die Kompetenz des Antragstellers ergibt sich aus folgenden Angaben:

1.1
Erfahrung in der Durchführung von (frauenspezifischen) Bildungsmaßnahmen
1.2
a)
Zuverlässigkeit in bisherigen ESF-Maßnahmen (Zielerreichung, Mitteilungspflichten, Verwendungsnachweise, Vermit​t​lungs- und Verbleibsquoten)


b)
Eignung neuer Träger (ohne ESF-Erfahrung)

1.3
Geeignetes (Schulungs-)Personal (Tätigkeitsbeschreibung, Qualifizierungsnachweise) – siehe auch 6.4 „Optionale Kriterien“
1.4
Gute Kontakte zu Kooperationspartnern (z. B. Betriebe, genderkompetente Netzwerke wie Koordinierungsstellen o. ä.)
1.5
Anerkennung als Bildungsträger und/oder Zertifizierungen des Trägers (z. B. Zertifikat beruf und familie, AZWV)
     
2.
Die Ausrichtung des Projekts am Bedarf der regionalen Wirtschaft und der zukünftig am Arbeitsmarkt benötigten Qualifikationen (max. 3 Seiten)



Die arbeitsmarktpolitische Ausrichtung wird gekennzeichnet durch:
2.1
Geschlechtsspezifische Analyse des regionalen Arbeitsmarktes
2.2
Berücksichtigung der derzeitigen und künftigen Anforderungen an den regionalen Bedarfen/am Arbeitsplatz für die Zielgruppe laut 3.2
2.3
Verbesserung der beruflichen Perspektiven für die Teilnehmenden durch das Projekt
2.4
Betriebliche Praxis bzw. Vermittlung beruflicher Fachkompetenzen
2.5
Arbeitsmarktpolitische Stellungnahme der Grundsicherungsträger und/oder deren Beauftragte für Chancengleichheit bzw. qualifizierte „Letters of intent“ (Absichtserklärungen der Betriebe)
     
3.
Ein integriertes Gesamtkonzept mit einer Bildungskonzeption für die angestrebten Zielgruppen sowie einer Beschreibung der Ziele, Inhalte und Methoden sowie des zeitlichen und inhaltlichen Ablaufes (max. 3 Seiten)


Dieses Qualitätskriterium soll beinhalten:

3.1
Darstellung der mit der Maßnahme verfolgten Ziele und Inhalte; Methoden zur Durchführung
3.2
Berücksichtigung der Zielgruppe und frauenspezifischer Ansatz (Kernkriterium 2 des Leitfadens Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung), d. h. differenzierte Darstellung der Zielgruppe nach Lebenslage einschließlich Unterschiede und Hemmnisse
3.3
Auswahl der Teilnehmenden bzw. Methoden der Akquise (Kernkriterium 3 des Leitfadens Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung; Abstimmung mit beteiligten Akteuren bzw. konzeptionelle Zusammenarbeit mit den Betrieben, gleichberechtigter Zugang von Frauen in ihrer Vielfalt wie z. B. familienfreundliche Arbeitsmodelle, Kinderbetreuung, Ansprachekonzepte)
3.4
Planungsqualität des Projektes anhand eines chronologischen Ablaufs/Meilensteine
3.5
Planungsqualität des Projektes anhand einer differenzierten Darstellung der Inhalte (Curriculum, Erreichbarkeit der Lernorte, Teilzeit- oder Vollzeitmaßnahme)
3.6
Verzahnung von Theorie und Praxis
3.7
Abschlussbezogenheit der Maßnahme und Qualität des erworbenen Abschlusses bzw. Zertifikates (allgemein anerkannte oder trägereigene)

3.8
Innovationsgehalt (z. B. inhaltlich, methodisch, regional, Lernorganisation, Weiterentwicklung von Vorprojekten)

     
4.
Querschnittsziel Demographischer Wandel (max. 1 Seite)

Dazu gehören zum Beispiel:

4.1 
Beitrag des Projektes zur Sicherung des künftigen Arbeitskräfte-/ Fachkräftebedarfs (regionaler Problemdruck)
4.2
Berücksichtigung prioritärer Zielgruppen wie z. B. ältere Arbeitsnehmerinnen, Alleinerziehende, Migrantinnen, Frauen mit Behinderung
     
5.
Querschnittsziel Nachhaltigkeit (max. 1 Seite)
Bitte beachten Sie auch den Leitfaden zum Querschnittsziel Nachhaltigkeit unter http://www.nbank.de/Publikationen_und_Dokumente/Arbeitshilfen_und_Merkblaetter.php. 
5.1
Soziale Nachhaltigkeit (z. B. soziale Stabilisierung und Integration in den Arbeitsmarkt, Nachbetreuung, Stärkung der Position der Beschäftigten am Arbeitsmarkt, persönliche Weiterentwicklung, Veränderung von Strukturen)

5.2
Ökologische Nachhaltigkeit (z. B. Ressourcen schonender Umgang mit der Weiterbildungsausstattung, Vermittlung von Weiterbildungsinhalten im Bereich Umweltschutz wie umweltschonende Technologien)
5.3
Ökonomische Nachhaltigkeit (z. B. Reduzierung bzw. Wegfall von Transferleistung durch Integration, Sicherung der Beschäftigung, Bereitstellung von Fachkräften zur Stärkung der Wirtschaftskraft)
     
6.
Querschnittsziel Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung (max. 1 Seite)
Bitte beachten: Da im Leitfaden für Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung (siehe http://www.nbank.de/_downloads/Foerderprogramme/0_ESF_Formulare/ESF_Leitfaden_Chancengleichheit.pdf) die geforderten Kernkriterien 1-3 bereits in vorangegangenen Kapiteln als Querschnittsziele berücksichtigt wurden, können hier lediglich die entsprechenden Stichworte mit Querverweisen genannt werden.
6.1 Kernkriterium 1 entspricht dem Punkt 0. Einleitungskapitel

6.2 Kernkriterium 2: Differenzierte Darstellung der Zielgruppe nach Lebenslage einschließlich Unterschiede und Hemmnisse

6.3 Kernkriterium 3: Gleichberechtigter Zugang von Frauen in ihrer Vielfalt wie z. B. familienfreundliche Arbeitsmodelle, Kinderbetreuung, Ansprachekonzepte

Zusätzlich möglich:

6.4
Optionale Kriterien (z. B. Gender Kompetenz, Expertenwissen, Strategie zur Chancengleichheit/Gleichstellung, Barrierefreiheit)

     
7.
Effizienz des Mitteleinsatzes (max. 0,5 Seiten)

Bei diesem Qualitätskriterium werden folgende Unterkriterien bewertet:

7.1
Schlüssige und transparente Erläuterungen zum Finanzierungsplan (Kostenstruktur)
7.2
Einhaltung der Bemessungsgrenzen
7.3
Höhe des beantragten Interventionssatzes (je nach Zielgebiet) 
7.4
Direktbeitrag der Unternehmen (nicht bei Erwerbslosenprojekten)
     
Ergänzende Angaben zu den o. g. Qualitätskriterien (max. 2 Seiten)
(z. B. Netzwerke, modellhafter Charakter d. Projektes, Transnationales Projekt?)
     
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der nächsten Seite!

Besondere Hinweise zur Projektbeschreibung und zur Antragstellung

Die Beurteilung von ESF-Anträgen folgt dem Leitsatz:

Die Vergabe der Mittel wird sich über alle Förderbereiche hinweg an einem transparenten Katalog von Qualitätskriterien orientieren. In diesem Wettbewerb der Ideen und Konzepte werden jene Projekte gefördert, die den größten Beitrag zur Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung sowie der sozialen Eingliederung von benachteiligten Personen leisten.
Die Erfolgsaussichten des Projektantrages hängen von der Qualität der Projektkonzeption (Projektbeschreibung) respektive der darin vorgestellten Projektidee ab. Demzufolge sollen diese Hinweise Anregungen liefern, eine vielversprechende Projektidee in ein bewilligungs​fähiges Konzept zu übertragen. Die Projektbeschreibung ist Bestandteil des Antrags und hat das Vorhaben zu erläutern. Dabei sind die im Formular „Projektbeschreibung“ genannten Qualitätskriterien sowie die bewertungsrelevanten Unterkriterien zu beachten. Insbesondere sollen sich alle Querschnittsziele als „roter Faden“ durch das Projekt ziehen!

Weitere Anhaltspunkte zur Projektbeschreibung:

Projekte sind konkret, präzise und klar zu beschreiben. Zahlen, Daten und Fakten sollen die Aussagen ergänzen. Zu viel „Antragslyrik“ ist häufig kontraproduktiv. Abhandlun​gen über Grundsätzliches, beispielsweise zu den Zielen der Lissabon- oder Göteborg-Stra​tegien, sind nicht zielführend. Bewertungsrelevant sind die Beiträge, die das Projekt z. B. zu den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit beisteuert.

Wenig bewertungsrelevant sind folgende Aussagen:

Wir sind langjährig erfolgreich in der Qualifizierung tätig. Unsere effiziente Organisation gewährleistet eine wirtschaftliche Mittelverwendung. In den letzten Jahren haben wir meh​rere ESF-geförderte Maßnahmen mit hohen Erfolgsquoten abgewickelt. Unser interdiszipli​när zusammengestelltes Team ist hoch motiviert und weiterbildungsorientiert.

Konkreter sind folgende Angaben:

Unsere nach … und AZWV (siehe Anlage X) zertifizierte Organisation wurde … gegründet. Aktuell beschäftigen wir … staatlich anerkannte Sozialpädagogen sowie … Fachlehrer mit den Berufs- oder Studienabschlüssen als ... . Frau … hat eine Spezialausbildung als … absol​viert, die vor allem in diesem Projekt bei … benötigt wird. In den letzten … Jahren haben wir pro Jahr im Durchschnitt … von der Arbeitsagentur geförderte Maßnahmen durchgeführt. Die rd. … Teilnehmenden/Jahr wurden nach einer Berufswegeplanung in den Berufsfeldern … qualifiziert. Im Zeitraum von/bis wurden … FIFA-Projekte mit insgesamt … Teilneh​menden betreut. Hiervon konnten … in einen regulären Arbeitsplatz vermittelt werden. Für … Personen wurde ein Ausbildungsplatz gefunden. … Teilnehmende konnten nach einer Prü​fung Zertifikate der IHK als … erwerben. Die Vermittlungserfolge sowie die Verbleibszeiten am neuen Arbeitsplatz sind in der Anlage je Teilnehmer dokumentiert.
Eine Projektkonzeption ist eine umfassende Zusammenstellung der

(a) Ziele (Was soll erreicht werden?), und daraus abgeleitet

(b) Strategien/Wege (Was wird getan?) sowie

(c) Maßnahmen/Aktivitäten (Wie werden die Strategien umgesetzt?)

zur Umsetzung des geplanten Vorhabens. Sie beinhaltet die dazu notwendigen Informatio​nen und Begründungszusammenhänge. Es reicht nicht aus, dass etwas gemacht werden soll. Vielmehr sind konkrete Aktivitäten im Rahmen der Maßnahme zu benennen, die ver​deutlichen, was stattfinden soll und wann, wie und wo die Umsetzung geplant ist.

Beispiel:

Nur einen geringen Stellenwert nimmt die Aussage ein, den Teilnehmenden die Möglichkei​ten einer größeren räumlichen Mobilität aufzuzeigen. Bei der Förderwürdigkeitsprüfung bliebe unklar, ob dazu eine zwingende Notwendigkeit besteht und wie das erfolgen soll. Die Maßnahme ist zwar grundsätzlich als positiv einzuschätzen, da das Vorhaben aber wenig konkret beschrieben ist, werden nicht alle für diesen Teilaspekt maximal erreichbaren Punkte zuerkannt.

Die Notwendigkeit (Ziel) der Mobilitätstrainings (Strategie) könnte darin bestehen, die Teil​nehmenden auf eine zugesagte betriebliche Qualifizierung bei einem von den Wohnorten der Teilnehmenden weit entfernt liegenden Unternehmen vorzubereiten. Maßnahmen könnten sein: Bildung von Fahrgemeinschaften, Führerscheinerwerb, öffentliche Verkehrsmittel, Umzug, Kinderbetreuung, Finanzierung von Verkehrsmitteln.

Der Umfang der Projektkonzeption (ohne Anlagen und Nachweise) sollte sich auf den Umfang beschränken, den das Formular „Projektbeschreibung“ vorgibt. Die genaue Beschreibung der persönlichen, beruflichen wie auch der betrieblichen Qualifizierungsbau​steine ist separat als Anlage darzustellen. Die Anlagen sollten alle nummeriert sein. Sofern in der Projektbeschreibung darauf Bezug genommen wird, ist die Anlagennummer im Text anzugeben.

Der Projektname sollte eine gewisse Aussagekraft zum Projektziel ausdrücken und nicht nur auf eine Abkürzung begrenzt sein.

Die Projektbeschreibung soll mit einer Zusammenfassung (Summary und nicht mit einem Vorwort oder einer Einleitung) beginnen. Das Ziel sollte sein, alles Wissenswerte (essentials) zu dem Vor​haben möglichst in Reihenfolge der Qualitätskriterien zusammenzufassen. Dazu können zählen: Projektziele und -inhalte, Vermittlungsquoten, Zielgruppen, regionale Bedarfe (Berufsfelder, Branchen), Weiterbildungszertifikate, Innovationen, Durchführungsorte, individuelle Verweildauer der Teilnehmenden.

Sofern Antragsstichtage im Rahmen der Richtlinie vorgesehen sind, müssen die vollständigen Antragsunterlagen spätestens an den Antragsstichtagen bei der NBank oder den Geschäftsstellen eingegangen sein (siehe Arbeitshilfen Nr. 1 und 4 unter http://www.nbank.de/Publikationen_und_Dokumente/Arbeitshilfen_und_Merkblaetter.php).
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